
Informationen zur 

Qualifikationsphase

Abitur 2028



Info-Broschüre

Die gymnasiale Oberstufe an Gymnasien und Gesamtschulen in Nordrhein-

Westfalen
Informationen für Schülerinnen und Schüler, die im Jahr 2025 in die gymnasiale Oberstufe 

eintreten. 
Link: https://broschuerenservice.nrw.de/msb-

duesseldorf/shop/Die+gymnasiale+Oberstufe+an+Gymnasien+und+Gesamtschulen+in+Nordrhein-

Westfalen.%7C292

https://broschuerenservice.nrw.de/msb-duesseldorf/shop/Die+gymnasiale+Oberstufe+an+Gymnasien+und+Gesamtschulen+in+Nordrhein-Westfalen.|292
https://broschuerenservice.nrw.de/msb-duesseldorf/shop/Die+gymnasiale+Oberstufe+an+Gymnasien+und+Gesamtschulen+in+Nordrhein-Westfalen.|292
https://broschuerenservice.nrw.de/msb-duesseldorf/shop/Die+gymnasiale+Oberstufe+an+Gymnasien+und+Gesamtschulen+in+Nordrhein-Westfalen.|292
https://broschuerenservice.nrw.de/msb-duesseldorf/shop/Die+gymnasiale+Oberstufe+an+Gymnasien+und+Gesamtschulen+in+Nordrhein-Westfalen.|292
https://broschuerenservice.nrw.de/msb-duesseldorf/shop/Die+gymnasiale+Oberstufe+an+Gymnasien+und+Gesamtschulen+in+Nordrhein-Westfalen.|292
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Grundstruktur der gymnasialen Oberstufe 
(APO-GOSt § 6)

Abiturzeugnis (Ergebnisse aus Block I und Block II)

Abiturprüfungen (Block II)

Zulassung zu den Abiturprüfungen

Qualifikationsphase  (Q1 & Q2) (Block I)

Versetzung (in die Qualifikationsphase)

Einführungsphase (EF)

FHR 

schulischer Teil



• Versetzungsgrundlage sind 10 versetzungswirksame Kurse (9 Pflichtkurse und 1 Wahl-

pflichtkurs).

• Keine Versetzung, falls

▪ 2 oder mehr Kurse mangelhaft sind,

▪ eines der Fächer Deutsch, fortgeführte Fremdsprache oder Mathematik mangel-

haft ist und nicht ausgeglichen werden kann.

• Im Falle einer Gefährdung der Versetzung, werden die Erziehungsberechtigten von der 

Schule informiert (Monita).

• Im Falle der Nichtversetzung ist eine Nachprüfung in einem mangelhaften Fach 

möglich, falls durch die Verbesserung dieser mangelhaften Leistung die Versetzungs-

bedingungen erfüllt werden und die EF nicht bereits einmal wiederholt wurde.

Versetzung in die Qualifikationsphase 
(APO-GOSt § 9)





Benotung in der Qualifikationsphase 
(APO-GOSt § 16)

• Die Benotung in der Q-Phase erfolgt auf Grundlage von Notenpunkten.

• Alle Noten ab der Note 4- (4 Punkte) gelten als Defizite.

• In der Q-Phase werden keine Monita mehr versandt.

Note 1+ 1 1- 2+ 2 2- 3+ 3 3- 4+ 4 4- 5+ 5 5- 6

Punkte 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0



Aufgabenfeld I 
sprachlich-literarisch-

künstlerisch

Deutsch (D)

Fremdsprachen (E, F, L, S)

Kunst (KU), Musik (MU), Literatur 

(LI)

Aufgabenfeld II gesellschaftswissenschaftlich

Geschichte (GE), Geographie (EK), 

Sozialwissenschaften (SW),  

Pädagogik (PA), Philosophie (PL)

Aufgabenfeld III

mathematisch-

naturwissenschaftlich-

technisch

Mathematik (M)

Biologie (BI), Physik (PH), Chemie 

(CH), Informatik (IF)

außerhalb der 

Aufgabenfelder

Religion (KR, ER) (bei Abmeldung Philosophie)

Sport (SP)

Projektkurse in Anbindung an ein Referenzfach (in der Qualifikationsphase)

Aufgabenfelder und Fächer 
(APO-GOSt § 7)



Fächerwahl in der Qualifikationsphase 
(APO-GOSt § 11)

• In der Qualifikationsphase werden 2 Leistungskurse und i.d.R. 8 Grundkurse 

belegt.

• Es dürfen nur Fächer gewählt werden, die in der Einführungsphase bereits 

belegt wurden (Ausnahmen sind Literatur-, Projekt- und Zusatzkurse).

• Insgesamt müssen in der Oberstufe 102 Wochenstunden belegt werden (im 

Mittel also 34 Wochenstunden pro Jahr).



9

Aufgabenfeld I
(sprachlich-literarisch-künstlerisch)

1) Deutsch

2) eine Fremdsprache

3) Kunst oder Musik oder Literatur (mind. Q1)

Aufgabenfeld II
(gesellschaftswissenschaftlich)

4) eine Gesellschaftswissenschaft 

(ggf. Zusatzkurs in GE und/oder SW in Q2)

Aufgabenfeld III
(mathematisch-

naturwissenschaftlich-technisch)

5) Mathematik

6) eine klassische Naturwissenschaft  (BI, CH, PH)

ohne Aufgabenfeld 7) Religion oder Philosophie (mind. Q1)

8) Sport

Schwerpunktfach 9) 2. Fremdsprache  oder  2. Naturwissenschaft

Wahlpflicht 10) Wahlpflichtfach

Pflichtbelegung in der Q-Phase 
(APO-GOSt § 11)



Pflichtbelegung schriftlicher Fächer 

in der Qualifikationsphase 
(APO-GOSt § 14)

(2 Arbeiten pro Halbjahr)

• alle vier Abiturfächer

• Deutsch

• Mathematik

• eine Fremdsprache 
(auf jeden Fall die neueinsetzende FS)

• Schwerpunktfach 
(eine weitere Fremdsprache oder ein weiteres Fach aus dem naturwissenschaftl.-

technischen Bereich)

Auf Wunsch in weiteren Fächern.



Wahl der Abiturfächer 

(APO-GOSt § 12)

• Insgesamt müssen vier Abiturfächer belegt werden: 2 Leistungskurse, 1 Grundkurs als 

drittes Prüfungsfach (schriftliche Prüfung) und 1 Grundkurs als viertes Prüfungsfach 

(mündliche Prüfung). Alle Abiturfächer müssen ab der Q1 durchgehend schriftlich belegt 

werden (Ausnahme: 4. Prüfungsfach in Q2.2).

• Für die Wahl der Abiturfächer gibt es 2 Bedingungen:

1) Die Abiturfächer müssen alle drei Aufgabenfelder (=sprachlich-literarisch, 

gesellschaftswissenschaftlich und mathematisch-naturwissenschaftlich) abdecken.

2) Zwei der Abiturfächer müssen aus der folgenden Fächergruppe stammen: 

Deutsch, Mathematik, Fremdsprache.

• Besonderheiten:

▪ Wenn Religion als Abiturfach belegt wird, wird es dem 2. Aufgabenfeld zugeordnet.

▪ Religion und Sport können nicht gleichzeitig als Prüfungsfächer gewählt werden.

▪ Sport kann nicht als 3. oder 4. Abiturfach gewählt werden.



Leistungskurse 
(APO-GOSt § 12)

• Es müssen zwei Leistungskurse gewählt werden. Das erste Leistungskursfach muss eine 

fortgeführte Fremdsprache, Mathematik, Deutsch oder eine Naturwissenschaft sein.

• Leistungskurse werden 5-stündig unterrichtet und müssen immer schriftlich belegt 

werden. Die beiden Leistungskurse sind immer auch 1. und 2. Abiturfach.

• Leistungskurse zählen doppelt für Block I der Gesamtqualifikation. Um zum Abitur 

zugelassen zu werden, dürfen nicht mehr als drei Leistungskurs-Defizite erzielt werden. 

• Es besteht kein Anspruch auf die Einrichtung eines bestimmten Kurses. Die 

Entscheidung, ob ein Leistungskurs eingerichtet wird, beruht auf verschiedenen Faktoren 

(z.B. Wahlzahlen, schulorganisatorischen Bedingungen, Koop-Angebot) und wird von der 

Schulleitung getroffen. → Bei Wahl eines „unsicheren“ Leistungskurses (Sport, Kunst, 
Chemie) sollte ein alternativer LK angegeben werden. 



Gesamtqualifikation 
(APO-GOSt § 28 & 29)

• Es müssen 35-40 Halbjahresergebnisse in Block I eingebracht werden. Insgesamt 

müssen dabei mindestens 200 Punkte erzielt werden, um zum Abitur zugelassen zu 

werden.

• Grundkurse zählen einfach, Leistungskurse werden doppelt gewertet.

• Bei Einbringung von 35-37 Kursen dürfen höchstens 7 Defizite erzielt werden, bei 

Einbringung von 38-40 Kursen höchstens 8 Defizite.

• Es dürfen nicht mehr als 3 Defizite in den Leistungskursen erzielt werden. 

• Kein anzurechnender Kurs darf mit 0 Punkten abgeschlossen werden, da der Kurs in 

diesem Fall als nicht belegt gilt.



Besonderheiten in der Qualifikationsphase

Literaturkurs (APO-GOSt § 11)

• Der Literaturkurs wird nur in der Q1 angeboten und kann alternativ zu Musik oder Kunst 

angewählt werden.

Zusatzkurse (APO-GOSt § 11)

• Zusatzkurse werden in der Q2 in den Fächern Geschichte und Sozialwissenschaften 

unterrichtet und müssen verpflichtend gewählt werden, wenn das jeweilige Fach nicht 

in der Q1 belegt wurde.

Facharbeit (APO-GOSt § 14)

• Facharbeiten sind umfangreiche schriftliche Hausarbeiten im Umfang von 8-12 Seiten.

• Die Facharbeit muss in einem schriftlich belegten Kurs geschrieben werden (GK oder LK) 

und ersetzt die erste Klausur in Q1.2.

• Eine Facharbeit muss nicht geschrieben werden, falls ein Projektkurs belegt wurde.

• Weitere Informationen folgen in der Q1.



Besonderheiten in der Qualifikationsphase

Projektkurse (APO-GOSt § 11 & 14)

• Projektkurse werden zweistündig unterrichtet und bestehen aus zwei aufeinander-

folgenden Halbjahreskursen in der Q1. Eine Benotung erfolgt erst zum Jahresende.

• Projektkurse sind immer an ein Referenzfach angebunden und können nur gewählt 

werden, wenn dieses Fach belegt wurde.

• Im Schuljahr 2026/27 können Projektkurse in den folgenden Fächern angewählt 

werden:

▪ Englisch

▪ Pädagogik

▪ Spanisch



Besonderheiten in der Qualifikationsphase

Besondere Lernleistung (APO-GOSt § 17)

• Eine freiwillige Projektarbeit, die besondere künstlerische oder wissenschafts-

propädeutische Exzellenzansprüche erfüllt.

• Besondere Lernleistungen werden im Rahmen eines mindestens zwei Halbjahre 

umfassenden Kurses erbracht. Als Grundlage können ein umfassender Beitrag aus 

einem von den Ländern geförderten Wettbewerb oder die Ergebnisse des Projekt-

kurses dienen.

• Besondere Lernleistungen müssen spätestens zu Beginn der Q2 angemeldet werden. 

Die Schulleitung entscheidet in Absprache mit dem Korrektor, ob das angemeldete 

Projekt den geforderten Exzellenzanspruch erfüllt und zugelassen wird.

• Die besondere Lernleistung muss bis zur Abiturzulassung eingereicht werden und 

schließt mit einem 30-minütigen Kolloquium. Das Gesamtergebnis wird in Block II 

angerechnet und daher nach den Maßstäben der Abiturprüfungen bewertet. 



Bilingualer Bildungsgang

Aus den allgemeinen Vorgaben ergeben sich für den bilingualen Bildungsgang am GaW die 

folgenden Bedingungen:

• In der Qualifikationsphase muss Englisch als Leistungskurs belegt werden. Darüber hinaus 

muss eines der bilingualen Fächer (Geschichte oder Erdkunde) als drittes oder viertes 

Prüfungsfach im Abitur gewählt werden (d.h. mind. eines der beiden Fächer muss in der 

gesamten Q-Phase durchgängig als schriftlicher Grundkurs belegt werden).

In der Einführungsphase werden neben der Fremdsprache in der Regel zwei Sachfächer dieser 

Fremdsprache belegt. Ab der Qualifikationsphase wird die Partnersprache als Leistungskurs 

gewählt und ein bilinguales Sachfach durchgehend bis zum Abitur als schriftlicher Grundkurs 

belegt. Dieser ist 3. oder 4. Fach der Abiturprüfung. Die Abiturprüfung wird – wie die 

regulären Klausuren in der Einführungs- und Qualifikationsphase – in der Fremdsprache 

abgelegt.

(Merkblatt zum bilingualen Unterricht in der gymnasialen Oberstufe - Anlage 1 zur APO-GOSt (BASS 13 – 32 Nr. 3.2))



• 19. März 2026: Kurswahlen im Tutorkurs (Computerraum R17)

• if-10 (FS): Donnerstag, der 19. März (5. Stunde)

• bi-10 (NE): Donnerstag, der 19. März (6. Stunde)

• ek-10 (NP): Donnerstag, der 19. März (7. Stunde)

• ku-10 (WB): Donnerstag, der 19. März (8. Stunde)

• pa-10 (TT):  Donnerstag, der 19. März (9. Stunde)

• 17. April 2025: letztmöglicher Abgabetermin des LuPO-Wahl- und 

Planungsbogens für die Q1 (Abgabe beim Tutor mit Unterschrift der 

Eltern)

Wichtige Termine

Bitte denkt an eure 

Login-Daten

(Passwort)!



Ende der 

Informationsveranstaltung

Möglichkeit für Rückfragen
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